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Gesetz zur Einführung des 

Einheitlichen Ansprechpartners für das 


Land Brandenburg und zur 

Änderung weiterer Vorschriften*)


Vom 7. Juli 2009 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Inhaltsübersicht 

Artikel 1	 Gesetz über den Einheitlichen Ansprechpartner 
für das Land Brandenburg (BbgEAPG) 

Artikel 2 	 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Bran­
denburg (VwVfGBbg) 

Artikel 3	 Änderung der Kampfmittelverordnung für das 
Land Brandenburg 

Artikel 4	 Gesetz über die Anerkennung als Markscheider 
im Land Brandenburg (Brandenburgisches Mark­
scheidergesetz) 

Artikel 5	 Änderung des Brandenburgischen Gaststätten­
gesetzes 

Artikel 6	 Änderung der Brandenburgischen Bauordnung 

Artikel 7	 Änderung des Brandenburgischen Ingenieur­
gesetzes 

Artikel 8	 Änderung des Brandenburgischen Schulgesetzes 
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gesetzes 
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in den Fachberufen des Gesundheitswesens 
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zes 
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*)	 Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG des Euro­
päischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienst­
leistungen im Binnenmarkt (ABl. L 376 vom 27. Dezember 2006 S. 36). 
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VwVfGBbg


Frank Reichert
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§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen § 3 seinen Informa­
tionspflichten gegenüber dem Einheitlichen Ansprechpartner 
für das Land Brandenburg nicht nachkommt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
zehntausend Euro geahndet werden. 

§ 9 
Europäische Verwaltungszusammenarbeit 

(1) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord­
nung 

1. 	 die zuständige Stelle zu bestimmen, die die Aufgaben der 
Verbindungsstelle nach Artikel 28 Absatz 2 der Richtlinie 
2006/123/EG erfüllt, 

2.	 Einzelheiten zum Verfahren der europäischen Verwal­
tungszusammenarbeit nach Kapitel VI der Richtlinie 
2006/123/EG, insbesondere zur Anwendung des Binnen­
marktinformationssystems gemäß Artikel 34 Absatz 1 der 
Richtlinie 2006/123/EG, zur Umsetzung von Durchfüh­
rungsmaßnahmen der Kommission nach Artikel 36 Satz 2 
der Richtlinie 2006/123/EG und zur Erfüllung der Aufga­
ben der Verbindungsstelle zu regeln, soweit nicht durch 
Bundes- oder Landesrecht vorgegeben, 

3. 	 die Zuständigkeit und das Verfahren gemäß Artikel 29 Ab­
satz 3 und Artikel 32 Absatz 1 der Richtlinie 2006/123/EG 
(Vorwarnmechanismus) zu regeln. 

Die Landesregierung kann die Ermächtigung nach Satz 1 oder 
Teile davon durch Rechtsverordnung auf das jeweils fachlich 
zuständige Mitglied der Landesregierung übertragen. 

(2) Sollte die Regelung nach Absatz 1 Satz 1 zu einer Mehrbe­
lastung der Gemeinden und Gemeindeverbände führen, die 
nicht durch Rechtsvorschriften des Bundes oder der Europäi­
schen Union unmittelbar bei ihnen entstehen, kann in der 
Rechtsverordnung auch der Kostenausgleich gemäß Artikel 97 
Absatz 3 Satz 3 der Verfassung des Landes Brandenburg gere­
gelt werden. 

Artikel 2 
Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg 

(VwVfGBbg) 

§ 1 
Anwendungsbereich 

(1) Für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit der Be­
hörden des Landes, der Gemeinden, der Ämter und Gemeinde­
verbände sowie der sonstigen der Aufsicht des Landes unterste­

henden juristischen Personen des öffentlichen Rechts gelten 
dieses Gesetz und das Verwaltungsverfahrensgesetz mit Aus­
nahme der §§ 1, 2, 30, 33 Absatz 1 Satz 2 letzter Halbsatz, § 34 
Absatz 5, § 61 Absatz 2, § 78 Absatz 1, §§ 94, 96, 100 und 101 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Das Verwaltungsverfah­
rensgesetz und dieses Gesetz finden nur Anwendung, soweit 
nicht Rechtsvorschriften des Landes inhaltsgleiche oder ent­
gegenstehende Bestimmungen enthalten. 

(2) Behörde im Sinne dieses Gesetzes ist jede Stelle, die Auf­
gaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt. 

§ 2 
Ausnahmen vom Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt nicht für die Tätigkeit der Kirchen, der 
Religionsgesellschaften und Weltanschauungsgemeinschaften 
sowie ihrer Verbände und Einrichtungen. 

(2) Dieses Gesetz gilt ferner nicht für: 

1.	 Verwaltungsverfahren, in denen Rechtsvorschriften der 
Abgabenordnung anzuwenden sind, mit Ausnahme des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Branden­
burg vom 18. Dezember 1991 (GVBl. S. 661), das zuletzt 
durch Artikel 14 des Gesetzes vom 23. September 2008 
(GVBl. I S. 202, 207) geändert wurde, 

2.	 die Strafverfolgung, die Verfolgung und Ahndung von Ord­
nungswidrigkeiten, die Rechtshilfe für das Ausland in 
Straf- und Zivilsachen und, unbeschadet des § 80 Absatz 4 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes, für Maßnahmen des 
Richterdienstrechts, 

3.	 Verwaltungsverfahren, für die das Sozialgesetzbuch anzu­
wenden ist, 

4.	 das Recht des Lastenausgleichs, 

5. 	 das Recht der Wiedergutmachung. 

(3) Für die Tätigkeit 

1.	 der Gerichtsverwaltungen und der Behörden der Justizver­
waltung einschließlich der ihrer Aufsicht unterliegenden 
Körperschaften des öffentlichen Rechts gilt dieses Gesetz 
nur, soweit die Tätigkeit der Nachprüfung durch die Ge­
richte der Verwaltungsgerichtsbarkeit oder durch die in ver­
waltungsrechtlichen Anwalts- und Notarsachen zuständigen 
Gerichte unterliegt; 

2.	 der Behörden einschließlich Schulen und Hochschulen bei 
Leistungs-, Eignungs- und ähnlichen Prüfungen von Perso­
nen sowie bei Versetzungsentscheidungen, der Versagung 
des Aufrückens in der Schule und der Besetzung von Pro­
fessorenstellen gelten nur die §§ 3a bis 13, 20 bis 27, 29 bis 
38, 40 bis 52, 79, 80 und 96 des Verwaltungsverfahrensge­
setzes sowie die §§ 3 bis 5. 
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§ 3 
Ausgeschlossene Personen 

Angehörige im Sinne des § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 4 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes sind auch Lebenspartner, 
Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der Lebens­
partner. Sie sind Angehörige auch dann, wenn im Falle des Sat­
zes 1 und im Falle des § 20 Absatz 5 Satz 1 Nummer 3 des Ver­
waltungsverfahrensgesetzes die die Beziehung begründende 
Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht. 

§ 4 
Sorbische Verfahrensbeteiligte 

§ 23 Absatz 2 bis 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt 
innerhalb des Siedlungsgebietes der Sorben mit der Maßgabe, 
dass von sorbischen Verfahrensbeteiligten Kosten für Dolmet­
scher oder Übersetzer im Verwaltungsverfahren nicht erhoben 
werden. Abweichend von § 23 Absatz 3 des Verwaltungsver­
fahrensgesetzes beginnt der Lauf einer Frist auch dann, wenn 
innerhalb des Siedlungsgebietes der Sorben eine Anzeige, ein 
Antrag oder eine Willenserklärung in sorbischer Sprache bei 
der Behörde eingeht. 

§ 5 
Personenbezogene Daten, Betriebs- und 


Geschäftsgeheimnisse, Akteneinsicht


(1) Die Behörde darf Angaben über persönliche und sachliche 
Verhältnisse einer natürlichen Person sowie Betriebs- oder Ge­
schäftsgeheimnisse nicht unbefugt offenbaren. Das Branden­
burgische Datenschutzgesetz in der Fassung der Bekanntma­
chung vom 15. Mai 2008 (GVBl. I S. 114) in der jeweils gel­
tenden Fassung ist zu beachten. 

(2) § 26 Absatz 2 Satz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
findet mit der Maßgabe Anwendung, dass eine Pflicht zur Ab­
gabe von personenbezogenen Daten oder von Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnissen nur besteht, soweit sie durch Rechts­
vorschrift besonders vorgesehen ist. Der Auskunftspflichtige 
kann die Auskunft auch auf solche Fragen, zu deren Beantwor­
tung er durch Rechtsvorschrift verpflichtet ist, verweigern, 
wenn deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 
Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichne­
ten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder 
eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
aussetzen würde. 

(3) § 29 Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes findet 
mit der Maßgabe Anwendung, dass die Behörde die Beein­
trächtigung der ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben 
dem Betroffenen mitzuteilen und zu begründen hat. Die Grün­
de müssen hinreichend gewichtig und konkret angebbar sein. 

§ 6 
Befugnis zur Beglaubigung von Dokumenten 

und Unterschriften 

Befugte Behörden im Sinne des § 33 Absatz 1 Satz 2 und des 
§ 34 Absatz 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes sind 
die von der Landesregierung oder aufgrund einer von ihr erteil­
ten Ermächtigung vom zuständigen Mitglied der Landesregie­
rung durch Rechtsverordnung bestimmten Behörden. 

§ 7 
Bekanntgabe des Verwaltungsaktes 

Die Bekanntgabefiktion des § 41 Absatz 2 Satz 2 des Verwal­
tungsverfahrensgesetzes gilt nicht, wenn der Verwaltungsakt 
nachweisbar zu einem früheren Zeitpunkt zugegangen ist. 

§ 8 
Unterwerfung unter die sofortige Vollstreckung 

Auf öffentlich-rechtliche Verträge im Sinne des § 61 Absatz 1 
Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ist das Verwaltungs­
vollstreckungsgesetz für das Land Brandenburg entsprechend 
anzuwenden. Will eine natürliche oder juristische Person des 
Privatrechts oder eine nichtrechtsfähige Vereinigung die Voll­
streckung wegen einer Geldforderung betreiben, so ist § 170 
Absatz 1 bis 3 der Verwaltungsgerichtsordnung entsprechend 
anzuwenden. Richtet sich die Vollstreckung wegen der Erzwin­
gung einer Handlung, Duldung oder Unterlassung gegen eine 
Behörde nach § 1, so ist § 172 der Verwaltungsgerichtsordnung 
entsprechend anzuwenden. 

§ 9 
Mündliche Verhandlung 

§ 68 Absatz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt mit der 
Ergänzung, dass die Behörde die Verhandlungsleitung einem 
Dritten, der ihren Weisungen unterliegt, übertragen kann. Diese 
Regelung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2013 außer Kraft. 

§ 10 
Anhörungsverfahren und Planfeststellungsbeschluss 

(1) In den Plan nach § 73 Absatz 1 Satz 2 des Verwaltungsver­
fahrensgesetzes können Namen und gegenwärtige Anschriften 
der Eigentümer der betroffenen Grundstücke aufgenommen 
werden. Die Grundstückseigentümer dürfen dabei nach dem 
Grundbuch bezeichnet werden, soweit dem Träger des Vorha­
bens nicht dessen Unrichtigkeit bekannt ist. 

(2) Gemeinden im Sinne der §§ 73 und 74 des Verwaltungsver­
fahrensgesetzes sind die amtsfreien Gemeinden, Ämter und die 
kreisfreien Städte. 
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§ 11 
Zusammentreffen mehrerer Vorhaben 

(1) Treffen mehrere selbstständige Vorhaben, für deren Durch­
führung Planfeststellungsverfahren vorgeschrieben sind, derart 
zusammen, dass für diese Vorhaben oder für Teile von ihnen 
nur eine einheitliche Entscheidung möglich ist, so findet für 
dieses Vorhaben oder für deren Teile nur ein Planfeststellungs­
verfahren statt. 

(2) § 78 Absatz 2 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
gilt mit der Maßgabe, dass über die Zweifel die Landesregie­
rung entscheidet, wenn nach den in Betracht kommenden 
Rechtsvorschriften mehrere Landesbehörden in den Geschäfts­
bereichen mehrerer oberster Landesbehörden zuständig sind, 
im Übrigen entscheidet die zuständige oberste Landesbehörde. 

§ 12 
Verweisung in anderen Rechtsvorschriften 

Soweit in anderen Rechtsvorschriften des Landes auf das Ver­
waltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg in der Fas­
sung der Bekanntmachung vom 9. März 2004 (GVBl. I S. 78), 
das durch Gesetz vom 11. März 2008 (GVBl. I S. 42) geändert 
worden ist, oder dessen Vorschriften verwiesen wird, tritt an 
deren Stelle § 1 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit dem Verwal­
tungsverfahrensgesetz oder dessen entsprechenden Vorschrif­
ten. 

Artikel 3 
Änderung der Kampfmittelverordnung 

für das Land Brandenburg 

Die Kampfmittelverordnung für das Land Brandenburg vom 
23. November 1998 (GVBl. II S. 633) wird wie folgt geändert: 

1.	 § 4 Satz 1 wird durch folgende Sätze ersetzt: 

„Gewerblichen Unternehmen sind Maßnahmen der Kampf­
mittelsuche gestattet. Sie haben unbeschadet sonstiger An­
zeigepflichten in jedem Einzelfall den Beginn mindestens 
zwei Wochen vorher und das Ende unverzüglich der ört­
lichen Ordnungsbehörde schriftlich oder elektronisch an­
zuzeigen. Die örtliche Ordnungsbehörde setzt den Kampf­
mittelbeseitigungsdienst beim Zentraldienst der Polizei 
hierüber unverzüglich in Kenntnis. Verwaltungsverfahren 
nach Satz 2 können über den Einheitlichen Ansprechpart­
ner für das Land Brandenburg abgewickelt werden. Das 
Gesetz über den Einheitlichen Ansprechpartner für das 
Land Brandenburg vom 7. Juli 2009 (GVBl. I S. 262) sowie 
§ 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Bran­
denburg in Verbindung mit den §§ 71a bis 71e des Verwal­
tungsverfahrensgesetzes finden Anwendung.“ 

2.	 In § 5 Absatz 1 Nummer 4 werden die Wörter „und den 
Staatlichen Munitionsbergungsdienst des Landes Branden­
burg“ gestrichen. 

Artikel 4 
Gesetz über die Anerkennung als Markscheider 


im Land Brandenburg

(Brandenburgisches Markscheidergesetz)


§ 1 
Anerkennung 

(1) Eine Tätigkeit, die nach dem Bundesberggesetz vom 13. Au­
gust 1980 (BGBl. I S. 1310), das zuletzt durch Artikel 16a des 
Gesetzes vom 17. März 2009 (BGBl. I S. 550, 554) geändert 
worden ist, oder einer aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnung Markscheidern vorbehalten ist, darf nur aus­
üben, wer durch das Landesamt für Bergbau, Geologie und 
Rohstoffe als Markscheider anerkannt ist. 

(2) Eine bestätigte Zulassung nach § 8 des Markscheidergeset­
zes vom 28. April 1992 (GVBI. I S. 138), das zuletzt durch Ar­
tikel 7 Nummer 4 des Gesetzes vom 24. Mai 2004 (GVBI. I 
S. 186, 195) geändert worden ist, steht der Anerkennung nach 
Absatz 1 gleich. 

(3) Einer Anerkennung nach Absatz 1 bedarf nicht, wer in ei­
nem anderen Land der Bundesrepublik Deutschland als Mark­
scheider anerkannt ist und das 70. Lebensjahr noch nicht voll­
endet hat. 

§ 2 
Voraussetzungen für die Anerkennung 

(1) Die Anerkennung als Markscheider ist Personen zu erteilen, 
die die Befähigung für den höheren Staatsdienst im Markschei­
defach besitzen, sofern keine Versagungsgründe nach Absatz 3 
vorliegen. 

(2) Der Befähigung für den höheren Staatsdienst im Mark­
scheidefach steht eine außerhalb der Bundesrepublik Deutsch­
land als Markscheider abgelegte Prüfung gleich, sofern die 
Ausbildung und Prüfung nach Art und Umfang der Ausbildung 
und Prüfung für den höheren Staatsdienst im Markscheidefach 
in der Bundesrepublik Deutschland entsprechen. Wenn die 
Gleichwertigkeit von Ausbildung und Prüfung fehlt, kann die 
Anerkennung von der Ableistung einer ergänzenden Ausbil­
dung und der Ablegung einer Zusatzprüfung abhängig gemacht 
werden. 

(3) Die Anerkennung ist zu versagen, wenn der Antragsteller 

1.	 das 70. Lebensjahr vollendet hat, 

2.	 die für die Tätigkeit eines Markscheiders erforderliche Zu­
verlässigkeit nicht besitzt, 

3.	 infolge einer Schwäche seiner körperlichen oder geistigen 
Kräfte zur Ausübung der Tätigkeit des Markscheiders dau­
ernd unfähig ist. 


